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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und 
Genossen vom 8. März 1990, Nr. 5139 /J, betreffend die Auflassung der 
Außenstelle des Finanzamtes Grieskirchen in Eferding, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Die Tätigkeit Bediensteter in Außenstellen von Finanzämtern beschränkt 
sich hauptsächlich auf die Entgegennahme von Anträgen und die Erteilung 
von Auskünften. Eingehende, auf Einzelfälle bezogene Auskünfte können 
wegen des fehlenden unmittelbaren Zugriffs auf die entsprechenden Akten 
nicht erteilt werden. Für die direkte Bearbeitung und Enderledigung von 
Jahresausgleichsanträgen fehlte in der Außenstelle Eferding des Finanzam
tes Grieskirchen überdies die notwendige EDV-Vernetzung. 

Bei der Auflassung der Außenstelle Eferding des Finanzamtes Grieskirchen 
waren aber nicht nur technisch-organisatorische Erwägungen, sondern auch 
die nicht konform verlaufende Entwicklung der Personal situation einer
seits und des Arbeitsanfalles andererseits maßgebend. Aufgrund der Be
mühungen der Bundesregierung um eine Konsolidierung des Bundeshaushaltes 
und der eingeleiteten Verwaltungsreform muß die Steigerung des Arbeitsan
falles mit einer nahezu unverändert gebliebenen beziehungsweise verrin
gerten Anzahl von Sachbearbeitern bewältigt werden. Um diesem Erfordernis 
gerecht zu werden, ist es notwendig, alle den Lohnsteuerstellen zur Ver
fügung stehenden Bediensteten konzentriert im Finanzamt einzusetzen, 
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zumal, wie ich schon erwähnt habe, die Enderledigung etwa von Jahresaus
gleichsanträgen ohnedies nur im Finanzamt selbst möglich ist. 

Zu 2.: 

Ich ersuche daher um Verständnis, daß eine RUcknahme der Auflassung der 
Außenstelle des Finanzamtes Grieskirchen in Eferding aus den genannten 
GrUnden derzeit nicht in Betracht gezogen werden kann. Wie mir berichtet 
wird, werden aber unter der Voraussetzung einer entsprechenden Besucher
frequenz bis auf weiteres in Eferding Lohnsteuersprechtage abgehalten. 

, 
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